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Lieber Skatfreund! 
 
I. Sachverhalt: 

 
Am 3er Tisch folgender Fall: 
VH spielt aus, MH ist Alleinspieler. 
Jetzt sagt der Alleinspieler: „Falsches Ausspiel, ich komm raus“ und legt seine Karten 
offen auf den Tisch. 
Die Gegenspieler werfen daraufhin auch ihre Karten zusammen. 
Jetzt stellen sie beim Eintragen fest, dass das Ausspiel doch korrekt war. 
Wie ist nun zu entscheiden? 
 

II. Entscheidung: 
 
Das Spiel wird als eingepasst gewertet. 
 

III. Gründe: 
 
Der Alleinspieler hat mit seiner Aussage: „Falsches Ausspiel, ich komm raus“ suggeriert, 
dass die Gegenpartei einen Regelverstoß begangen hat. Somit ist das 
Zusammenwerfen der Karten seitens der Gegenspieler eine nachvollziehbare Reaktion. 
 
Der Alleinspieler hat eine unzutreffende Erklärung abgegeben und seine Karten offen 
aufgelegt. Hätten die Gegenspieler ihre Karten zwar offen, aber klar zuordenbar 
hingeworfen, so hätten beide Parteien ihre Karten wieder aufgenommen, und das Spiel 
hätte fortgesetzt und seinem Ausgang entsprechend gewertet werden können. Den 
dadurch eventuell entstandenen Vorteil der Gegenpartei hätte der Alleinspieler als 
Verursacher dar Situation akzeptieren müssen. 
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Im Ergebnis bleibt festzuhalten, dass beide Parteien fehlerhaft reagiert haben. Ob der 
Alleinspieler bei regelgerechter Fortsetzung des Spiels gewonnen oder verloren hätte, 
lässt sich durch das Zusammenwerfen der Karten nicht mehr feststellen. In solchen 
Fällen ist das Spiel „neutralisiert“ zu werten, d.h. es wird eingepasst. Keinesfalls darf 
noch einmal gegeben werden. 
 

Mit skatsportlichen Grüßen 
und allzeit „Gut Blatt“ 
 
 
 
 
PS: Das Internationale Skatgericht hat eine Sammlung von Skatgerichtsentscheidungen 
erstellt. Wenn Sie daran interessiert sind, können Sie diese und die aktuelle Internationale 
Skatordnung (ISkO) über die Geschäftsstelle des Deutschen Skatverband e.V., Markt 10, 
04600 Altenburg erhalten. Die ISkO ist außerdem abrufbar unter www.skatgericht.de. 
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